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Gcdrukt bei dem Hofbuchdrukker I. F. Steffenbagen,



Von Gottes hülfreicher Gnade 

Wir Katharina bit Ztvcitt, 
Kaiserin

und Selbst Herrscherin 

von ganz Rußland, 

von Moskau, Kiew, Wladimir, Now­
gorod, Zarin von Kasan, Zarin von 
Astrachan, Zarin von Sibirien, Zarin 
des Taurischen Lhersones, Frau zu 
Pskow und Großfürstin von Smolensk, 
Fürstin von Ehstland, Liefland, Kare- 
len, Twer, Iugorien, Permien, Wjat­
ka, Bolgarien und anderer Lander; 
Frau und Großfürstin von Nowgorod 
des nieder» Landes; von Tschernigow, 
Räsan, Polozk, Rostow, Jaroslawl, 
Beloosero, Udorien, Obdorien, Kon­
dien, Witepsk, Mstislaw!, der ganzen



4

nördlichen Gegend Gebieterin, und Frau 
des Landes Iwerien, der Kartalinischen 
und Grusinischen Zaren und des Kabar­
dinischen Landes, der tscherkasischen und

Gebürg-Fürsten und anderer Erb» 
ftau und Beherrschcrinn.

ist allem Volke kund, daß dieser Titel Un­
serer Alleinherrschaft keine eingebildete oder 
Uns nicht unterworfene Reiche, noch fremde 
Fürstenthümcr, Provinzen, Städte und Län­
der enthalte, sondern vielmehr Unsere weit 
ausgebreitctcn so zahlreichen Besizzungcn, 
durch die kürzesten Benennungen bezeichne.

Das rußischc Reich zeichnet sich in der 
Wett durch die Größe seiner Länder aus, 
welche sich von den östlichen Grenzen Kamt- 
schakka's bis an und über den bei Riga in die 
Ostsee fallenden Fluß Düna crstrckken, und 
in ihren Grenzen hundert und fünf und sechzig 
Grade der Länge begreifen; so wie sie von den 
Mündungen der ins kaspische, asowische und
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und schwarze Meer fallenden Flüsse Wolga, 
Anbau, Don und Dnieper bis zum Eismeere, 
sich über zwei und dreißig Grade der Breite 
erftrekcen. Dieses ist die gegenwärtige wahre 
Gestalt des rußischcn Reichs, in diesem denk­
würdigen Jahrhunderte, in welchem das ge­
genwärtige i78;ste Jahr verstreicht So ge­
nießen wir in wahrem Ruhme und wah­
rer Größe des Reichs der Früchte, und erken­
nen die Folgen der Thaten des Unserer Herr­
schaft unterworfenen, gehorsamen, tapfer«, 
unerschrokkenen, unternehmenden und mäch­
tigen rußischen Volks; zu einer Zeit da es durch 
Vertrauen zu Gott und Treue zum Throne 
geleitet wird, da Thäkigkeit und Liebe zuin 
Vaterlande sich vorzüglich und mit vereinigten 
Kräften für das gemeine Beste verwenden, 
und in Kriegs - und bürgerlichen Geschäfte!; 
das Beispiel der Anführer die Untergebenen 
zu solchen Thaten auffordert, die von Lob und 
Ehre und Ruhm begleitet werden.

Dergleichen Befehlshaber und Anführer 
hat Rußland von seinem Ursprünge an, im 
Laufe von achthundert Jahren, unter seinen 
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Söhnen gefunden, besonders aber ist's und 
war's und wird mit Gottes Hülfe ewig dem 
rußischen Adel eigen seyn, sich durch glanzende 
Eigenschaften als Befehlshaber hervorzuthun, 
welches selbst durch den glüklichen Erfolg, 
der Rußland zu dem gegenwärtigen Gipfel sei­
ner Größe, seiner Macht und seines Ruhmes 
erhoben hat, unumstößlich bewiesen wird.

Wie sollte aber dieses auch anders seyn? 
da der vornehmste und ansehnlichste rußische 
Adel sowohl in Kriegs - als Civildiensten alle 
Stuff n des Ranges durchgeht, von seiner 
Jugend an in den nieder» Stuffen den Grund 
des Dienstes kennen lernt, sich zu allen Be­
schwerden und entschlossener geduldigen Ertra- 
guug derselben gewöhnt, und indem er Gehor­
sam lernt, sich dadtirch selbst zum Befehlen im 
höheren Stande vorbereitet; denn cs war nie 
in der Welk ein guter Befehlshaber, der sich 
nicht zu seiner Zeit mi Gehorchen geübt hätte. 
Zu den obcrn Stuffen gelangen aber nur die­
jenigen vorzüglichen Personen des rußischen 
Adels, die sich durch ihre Dienste, Tapferkeit, 
Treue und Gcschiklichkeit auszeichnen, oder 



die im fortdauernden geduldigen Gehorsam 
mit Eifer und festen, Muthe alle Beschwerden 
und selbst die Zeit überwinden und die in ihrem 
Amte nöthigen Kenntnisse und Geschiklichkei- 
ten durch lange Erfahrung vermehren.

Rußland war von Alters her und jederzeit 
gewohnt, treue Dienste und eifersvolle Be­
mühungen aller Art, von. Throne Unserer 
Vorfahren reichlich belohnt, durch Ehrenzei­
chen geschmükt, und durch Vorzüge geehrt zu 
sehen. Die urkundlichen Beweise hievon fin­
den sich besonders bei den ältesten Geschlechtern 
Unsers treugeliebten unterthänigen rußischen 
Adels, welcher zu jederzeit und Stunde für 
Religion und Vaterland zu streiten und alle 
Beschwerden seines dem Reiche und Monar­
chen unentbehrlichen wichtigen Dienstes zu tra­
gen bereit, durch Schweiß, Blut und Leben, 
Lehngüter erworben, und davon seinen Unter­
halt genossen, für fernere Verdienste aber die­
se Lehne von der höchsten Gewalt als Erbgü­
ter für sich und seine Nachkonimen zur Beloh­
nung erhalten hat.



Dergleichen, durch den Dienst erworbene, 
und für noch wichtigere Diensts zur Belohnung 
erhaltene Güter, mußten sich natürlicher Wei­
se, vorzüglich bei denjenigen Geschlechtern Un» 
scrs Adels finden, welche vom Ursprünge Ruß­
lands an bis zu Unsern Tagen, die größte Zahl 
ruhmvoller Ahnen aufweisen können; Manner, 
die sich durch Klugheit, Geschiklichkeit und Ta­
pferkeit hervorgcthan, die durch keine Beschwer­
den ermüdet worden, und mit unerschütter­
ter Treue auf vielfache Art und in verschiede­
nen Fallen gegen innere und äußere Feinde der 
Religion, des-Monarchen und Vaterlandes 
gestritten haben- Ist aber das erworbene Ver- 
mögcn wohl der einzige Beweis des Alters ei­
nes Geschlechts, seiner Dienste und der dafür 
erhaltenen Belohnungen? Es wurden vor, 
nach und bcim Besiz unbeweglicher Güter Lob­
bricfe ertheilt, und diese sind die zuverläßig- 
sten bleibenden Zeichen derjenigen vorzüglichen 
Thaten, auf welche solches Lob, als ein, jeder 
edlen und wahrhaft ehrliebenden Seele vor al­
lem theures Geschenk, erfolgte. Wh sollte 
man aber wohl von den ältestenZeiten her meh­
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rere wahrhaftig ehrliebende Seelen antreffen, 
als unter dem rußischen Adel? Wurden nicht 
seine Verträge durch die bloße Schande gegen 
alle Uebcrtretung gesichert? denn Schande und 
Schmach ward von diesen edlen und chrlieben- 
den Seelen als die schwerste Strafe, Lob und 
Hochachtung aber als die beste Belohnung be­
trachtet. Eine solche Denkart und die damit 
verbundene Begriffe, erforderten, nach Ver­
mehrung der Verdienste, vielfältige, sowohl 
diesen Verdiensten selbst als dem Laufe der Zei­
ten und den veränderten Gebräuchen angenws- 
sene Vorzüge, und Vorzugszeichen. Auf die 
Lob- und Gnadenbricfe zum Andenken rühm­
licher Thaten folgten Wapen, Diplome auf 
Würden und Patente auf Rang, nebst andern 
äußern Ehrenzeichen. So wurden die rußischen 
Ritterorden Tugenden und Verdiensten zur 
Ehre gestiftet, wie solches überhaupt aus ihren 
Inschriften erhellet: der Orden des heiligen 
Apostels Andreas des Erstberufenen, für Mau­
den und Treue: der Orden der heiligen gros­
sen Märtirerin Katharina, für Liebe und 
Vaterland: der Orden des heiligen rechtgläu­
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bigen Fürsten Alexander Newski, für Mühe 
und Vaterland. Und so sind auch Wir in 
Unsern Tagen durch die Dienste und Tapfer­
keit der befehlshabenden rußischen Krieger be­
wogen worden, die Sieger mit den Zeichen 
des für sie errichteten Ordens des großen Sieg­
bringers Georg zu beehren, und zugleich den 
Orden des heiligen Apostelgleichen Fürsten 
Wladimir, zur Belohnung solcher Bemühun­
gen in Kriegs- und Civildiensten, die dem ge­
meinen Wesen Nuzzen, Ehre und Ruhm er­
werben, zu stiften.

Wir wenden Unser Wort an euch, die ihr 
würdig den Orden der Sieger tragt! Wir 
rühmen euch, o ihr, eurer Vorfahren würdi­
ge Söhne! Jene gründeten Rußlands Größe, 
ihr aber habt des Vaterlandes Macht und 
Ruhm vollendet; durch sechsjährige ununter­
brochene Siege in Europa, Asia und Afrika; 
zu Lande: in der Moldau, in Beßarabien, 
in der Wallachei, jenseit der Donau, in den 
balkanischen Gebürgen, in der Krim und 
Georgien; zu Wasser: bei Morea, im Archi­
pclag, bei Tschesme, Metelin, Lemnos, Ne- 
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gropont, Patraßo, in Acgipten, auf dem 
asowischen und schwarzen Meere, auf dem 
Dnieper, und auf einer weiten Strekke des 
Donaustroms.

Diese vielfältigen an verschiedenen Enden 
der Erde erfochtenen Siege, werden ohne Zwei­
fel dcnNachkomnien wunderbar scheinen, aber 
der ewige Ruhm des in Bolgarien, im Lager 
Unserer Arnice bei Kutschuk-Kainardshi, am 
loten Julius des i?7ssten Jahres, zwischen 
dem Befehlshaber Unserer ersten Armee, dein 
Generalfeldniarschall Grafen Peter Aleran- 
drowitsch Rumänzow, der dieses Krieges we­
gen von Uns den Beinamen Sadunaiskoi er­
halten hat, und zwischen dem türkischen Groß- 
Disir geschlossenen Friedens, wird die Wahr­
heit derselben gegen alle Vergessenheit und 
Zweifel bewähren.

Dieser herrliche Friede, der durch seine Be­
dingungen einen siegreichen Krieg beweiset, und 
gcendiget hat, verschafte, Unsern Wünschen 
gemäß, deni rußifchen Reiche große Vortheile 
und bahnte zu erwünschten auf die Vermeh- 
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rung des Wohls und der Macht desselben ab> 
zwekkenden Absichten den Weg.

Wie sehr die durch den Krieg erworbene 
Vortheile den Nuzzcn des Reichs befördert ha­
ben, zeiget schon die ohne Blutvergiessen lln- 
serm Zepter geschehene Unterwerfung des tau­
rischen Chersones und der Kuban, welche am 
8ten April des i?8zsten Jahres, durch das 
eifersvolle Bestreben Unsers Generalfeldmar« 
schalls Fürsten Grigorii Alerandrowitsch Po­
temkin, zu Stande gebracht worden ist, der, 
in Erfüllung Unsers Befehls, sich durch seine 
kluge unternehmende Thatigkeit bey Uns und 
dem Vaterlande ein vorzügliches und unver­
geßliches Dcrdieiest erworben hat.

Außer den Vortheilen verschiedener Han­
delszweige, der Schifffahrt auf dem schwarzen 
Meere, und des Nuzzens, welches ein mit 
groß, r Fruchtbarkeit gesegnetes Land für sich 
gewahret, wird zuverlaßig jeder Russe in fti- 
rcm Herzen ein doppeltes Vergnügen empfin­
den , wenn er sich diese Gegend zur Zeit Wla- 
diniirs verstellt, als dieser Fürst daselbst, durch 
die heilige Taufe erleuchtet, den seeligmachcn- 
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den christlichen Glauben von da nach Rußland 
brachte, und wenn er dann sich weiter erin­
nert, wie sehr dieses Jc$t Rußland unterthä- 
nig gewordene Reich und Volk, von Alters 
her und bis zu unsern Zeiten, durch seine ver­
heerende Einfalle das Vaterland zerrissen, und 
durch Vcrwüstungeir beunruhiget hak. Jezt 
ist diese in eine Unserer Provinzen verwandel­
te Gegend durch Gottes Hülfe aus einer ehe­
maligen Quelle des Unglüks, eint Quelle des 
Scgciis worden. -

Da Wir nun bey diesen neuen Vortheilen 
und dem neuen Zuwachse Unsers Reichs gegen­
wärtig überall einer völligen inncrn und auf­
fern Ruhe genießen, so wenden Wir Unsere 
Aufiiicrksanikeit immer mehr und mehr auf 
Unsere ununterbrochene Beschäftigung, Un­
sere getreue Unterthanen, in allen Theilen 
der inncrn Rcichsvcrwaltung, zur Vermeh­
rung der Glükseligkeit und Ordnung auf im­
merwahrende Zeiten, mit zuverlaßigcn und 
sichern Anordnungen zu versehen. In dieser 
Absicht finden Wir es vor allem Unserer Für­
sorge würdig, selbige zuerst Unserm treugc- 
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liebten unterthänigen rußischen Adel zu wid» 
men, dessen oberwahnte, den rußischen Mo« 
narchen, Uns selbst und Unserm Throne, auch 
in den trübsten Zeiten, sowohl im Kriege als 
Frieden, erzeigte Dienste, Ergebenheit, Eifer 
und unerschütterte Treue, Mir in immerwah» 
rendem Gedächtnisse behalten. Nacheiftrnd 
also den Beispielen der Gerechtigkeit, Milde 
und Gnade Unserer in Gott ruhenden Vor­
fahren, die den rußischen Thron geschmükt 
und verherrlicht haben, und durch Unsere ei­
gene mütterliche Liebe und besondere Erkennt­
lichkeit gegen den rußischen Adel bewogen, ist 
es Unser Kaiserlicher Wille und Wohlgefallen, 
zum Besten des rußischen Adels, Unsers Dien­
stes und des Reichs, folgende Punkte auf ewi­
ge Zeiten und unverbrüchlich zu gebieten, be­
kannt zu machen, festzusezzcn, und zum Ge- 
dächtniß künftiger Geschlechter zu bekräftigen.



Inhalt.

л.
Von -en persönlichen Vorrechten des Adels.

..Was die Würde des Wohlgebornen Adels fey.

2. Die Würde des Wohlgebornen Adels ist erblich.
z. Ein Edelmann cheilt den Adel seiner Frau mit. ,
4. Ein Edelmann rheilt den Adel seinen Kindern erblich mit.
5. Wie die adeliche Würde verloren wird.
6. Verbrechen, welche die adeliche Würde vernichten.
7. Von einer Adelichen, die sich mit einem Unadelichen ver- 

heirachet.
8. Kein Edelmann werde ohne Urcheil und Recht seines Adels,
9. Seiner Ehre,

io. Seines Lebens,
ii. Seines Vermögens, beraubt.
12. Edelleure werden von adelichen Gerichten gerichtet.
13. Kein Edelmann soll§ ohne den Senat und ohne Kaiserliche

Konfirmation, des Adels, der Ehre, oder des Lebens 
beraubt werden.

14. Von Verjährung solcher Verbrechen, die zehn Jahre lang 
ununtersucht geblieben sind.

15. Edelleure find frep von Leibesstrafe.
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16. Wie mir Edelleuten, die bei der Armee im niedern Range 
dienen, zu verfahren.

17. Bestätigung der Freiheit des Adels.
18. Bestätigung der Erlaudniß, in Diensten zu bleiben oder um 

Abscbied zu bitten.
19. Bestätigung der Erlaubniß, bei verbündeten Mächten in 

Dienste zu treten, und in fremde Länder zu reisen.
20. Von dem Aufgebot des Adels.
21. Recht des Adels, sich Lehns- und Erbherrn seiner Lehne 

ilnd Erbgüter zu schreiben.
22. Recht des ersten Erwerbers.
23. Das ererbte Vermögen soll nicht wegen begangener Ver­

brechen konfiscirt werden.
24. Verbot, einem Edelmanne sein Vermögen elgenmächrig 

oder gewältthärig zu nehmen oder zu Grunde zu richten.
25. Von Untersuchung der Sachen des Adels in den Gerichten.
26. Bestätigung des Rechts, Landgüter zu kaufen.
27. Bestätigung des Rechts, die Produkte der Landgüter im 

Großen zu verkaufen. 1 ■ ' '
28. Der Adel kann auf seinen Gütern, Fabriken, Hütten und 

Werke haben. л *' "
29. Es wird dem Adel erlaubt, Flekken anzulegen.
30. Der Adel kann Häuser in Städten besizzen. -
Zi. Vom Stadtrechte.
32. Der Adel kann die Produkte seiner Güter im Großen ver­

kaufen und Fabriken und andere dergleichen Werke und 
Hütten besizzen.

ZZ. Bestätigung des Rechts, auf alle im Schooße der Erde ver­
borgene Mineralien, und Produkte, und Gewässer.

34. Bestätigung des freien Gebrauchs der auf adelichen Dürern 
befindlichen Wälder. л



35» Das Haus des Gutsherrn ist frei von E'nquartirung.
36. Der Adel ist von persönlichen Abgaben befreiet.

B.
Von der Versammlung des Adels, von Einrichtung der 

Adelsgesellschafc in jedem Gouvernement, und von den 
Rechten der Adelsgesellschaft.

37. Von der Berichtigung des Adels, sich zu versammeln und in 
jedem Gouvernement eine Adelsgeseüschaft zu errichten.

38. Von der alle drei Jahre zu haltenden Versammlung des 
Adels in jedem Gouvernement.

39» Von der Wahl des Gouvernemenrsmarschalls in jedem Gou-- 
vernement.

40. Der Kreismarschall wird vom Adel erwählt.
41. Die Beisizzer des Oberlandgerichts und die adelichen Bei- 

sizzer des Gewissensgerichts werden vom Adel erwählt.
42. Von der Wahl der adelichen Beisizzer in den Gerichten aus 

dem zur Stelle wohnhaften Adel.
43. Die Kreisrichter und Ordnungsrichter werden vom Adel 

erwählt.
44. Die Beisizzer des Kreisgerichts und die adelichen Beisizzer 

des Niederlandgerichrs werden vom Adel erwählt.
45. Von der Erlaubniß, Kandidaten zum Balloriren vorzu« 

stellen. ,
46. Wie sich die Versammlung des Adels in Absicht der ihr ge­

schehenen Vorschläge zu verhalten hat.
47. Don Vorstellung der gemeinen Beschwerden und des ge­

meinen Nuzzens.
48. Bestätigung der Erlaubniß, durch Depurirten Vorstellungen 

und Beschwerden zu übergeben.
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49. Verbot, gesezwidrige Anordnungen oder Forderungen gegen 
die Geftzze zu machen.

50, Von dem Versammlungshause des Adels in der Gouverne- 
mentsstadt.

51. Der Adel hat sein Archiv.
52. Der Adel hat sein Siegel.
53. Der Adel hat seinenlSekretär.
54. Der Adel hat seine besondere Kasse.
55. Persönliche Vergehung eines Edelmanncs fallen nicht dem 

ganzen Adel zur Last.
56. Der Adel wird im Gericht durch einen Anwald vertreten.
57. Der versammelte Adel kann nicht in Verhaft genommen 

werden.
58. Was für Sachen vor das Oberlandgericht gehören.
59. Errichtung des adelichen Vormundschaftsamtes.
60. Von den Gliedern des adelichen Vormundschaftsamtes.
61, Dem adelichen Vormundschaftsamte ist die Fürsorge für 

Wittwen und Waisen, und für deren Vermögen und 
Sachen übertragen.

62. Ein Edelmann, der weniger als hundert Rubel Einkünfte 
von seinen Gütern hat, oder noch nicht fünf und zwan­
zig Jahr alt ist, wird zu keiner Stelle gewählt.

63. Ein Edelmann ohne Landeigenthum hat keine Stimme.
64, Edelleute, die gar nicht gedient, oder sich nicht bis zum 

Oberoffizier ausgedient haben, können weder in der Ver­
sammlung des Adels sizzen, noch ihre Stimme geben, 
noch gewählt werden.

65. Von der Ausschließung aus der Versammlung des Adels, 
wegen eines öffentlich bekannten Lasters.

66. In jedem Gouvernement soll ein ckdeliches Geschlechtsbuch 
gehalten werden.
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6y. Von der Wahl eines Deptttirten aus jedem Kreise zur Ein­
richtung des adelichen Geschlechtsbuches.

68. In das Geschlechtsbuch werden die Namen aller in einem 
Gouvernement angesessenen Edelleute eingetragen.

69. Wer nicht in das adeliche Geschlechtsbuch eingeschrieben iff, 
gehört nicht zu der Adelsgesellschast des Gouvernements.

yo. Von dem Recht, der Adelsversammlung beizuwohnen.
yi. Vom Gnadenbriefe.

C.
Znstrukzion zur Einrichtung und Fortftzzung des ade­

lichen Geschlechtsbuchs einer Statthalterschaft-

72. Von Verfertigung eines Adelsverzeichnisses durch den Kreis­
marschall.

У З. Form des Verzeichnisses eines im Kreise angesessenen Ge­
schlechts.

У 4. Der Kreismarschall übergiebr das Verzeichniß dem Gou- 
vernementsrnarschall.

У 5. Der Gouvernementsmarschall verfertiget mit den Deputir- 
ten das Geschlechtsbuch. .

y6. Von den sechs Theilen des Geschlechtsbuches.
yy. Der wirkliche Adel.

Erklärung.
Erläuterurrg.

y8. Der Kriegsadel.
Erklärung.

Namentlicher Befehl vom 16. Ianrmr 1721«
79. Der Achtklassenadel.

Erklärung.
Rangrabelle vom 24. Januar 1722, eilfter Punkt.

B2
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8o. Fremde Geschlechter.
Erklärung.

8l. Die mit Titeln beehrte Geschlechter.
Erklärung,

82. Der alte Adel.
Erklärung.

83. Verbot, kein Geschlecht ohne Beweise seiner adelichen 
Würde ins Geschlechtsbuch cinzutragen.

84. Jedes Geschlecht übergiebt seine Beweise im Original oder 
in einer vidimirten Abschrift.

85. Von Untersuchung der Beweise; von der einstimmigen oder 
durch zweydrittel Stimmen geschehenen Entscheidung 
für oder wider die Beweise, und von der Urkunde, daß 
ein Geschlecht in das Geschlechtsbuch ausgenommen ftp.

86. Von dem Geldbeiträge zur Adelskafse, bei Einschreibung ei­
nes Geschlechts in das Geschlechlsbuch.

87. Wer mir der Entscheidung nicht zufrieden ist, beschwert sich 
im Heroldsamte.

88. Von der Verlesung des Geschlechtsbuches vor der Versamm­
lung des Adels.

89. Das Geschlechtsbuch wird im Archiv der Adelsversamm­
lung, eine Abschrift desselben im Archiv der Gouverne- 
mentsregierung und eine andere im Heroldsamte auf­
bewahret.

90. Von der Fonftzzung des Geschlechtsbuches,

D.

Beweise des Adels.

91. Von den Beweisen des Adels.
92, Unverwerfliche Beweise des Adels.
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I. Diplome.
2. Wapen.
Z. Patente auf Rang, mit dem der^ldel verknüpft ist.
4. Russische Ritterorden.
5. Gnaden - oder Lobbriefe. '
6. Verleihungsbriefe auf Güter.
7. Lehne für adeliche Dienste.
8. Befehle und Verleihungsbriefe auf Erbgüter.
9. Befehle und Verleihungsbriefe auf Dörfer und Erb­

güter, die dem Geschlecht nicht mehr gehören.
10. Befehle, Instrukzionen, Briefe, die jemanden als 

einem Edelmanne gegeben worden sind.
и. Adelicher Dienst der Vorfahren.
12. Adelicher Stand, Dienst und Lebensart des Vaters 

und Großvaters.
13. Kaufbriefe, Pfandverschreibungen, rc.
14. Wenn der Barer und Großvater Landgüter besessen 

haben.
15. Stammbäume und Geschlechtsregister. 

Verordnungen zum Beweise des Adels. 
Verordnungen, die dem Geschlechtsbuche beigefügt 

sind.
16. Was für adeliche Geschlechter und alte geleistete 

Dienste, nach Aufhebung des dem Reiche schädli­
chen Geschlechtsranges (Mestnischestwo), in das 
Geschlechtsbuch einzutragen verordnet worden sind.

17. Wie es mit denen Geschlechtern zu halten, die sich 
zu den altadelichen (Rodoslownre Ljudi) rechnen.

18. Resoluzion vom 19ten November 1721, auf die 
Vorstellung des Synods.



Von dem Adel der bischöflichen Djeti Bojarskie, 
die seit ihrem Großvater adelicher Rechte ge­
nossen haben.

19. Rangtabelle vom 24sten Januar 1722, ifii izren
* Punkt.

Von dem Adel der Kriegsbedicnten, die Oberoffiziers 
Rang haben.

Erklärung.
Was der persönliche Adel sey.

Anmerkung.
Personen, die den persönlichen Adel haben/ werden 

nicht ins Geschlechtsbuch eingetragen.
20, Verordnungen wegen des persönlichen Adels.
2i. Namentlicher Befehl vom Zisten Januar 1724.

Die Sekretärs sollen aus dem Adel genommen wer­
den; Leute aus dem Stande der Gerichtsbcdien- 
ren werden für besondere Verdienste zu Sekre­
tärs erhoben und gleich den Fahirrichen, mit dem 
Adel begnadiget.

Erklärung.
Beschluß des iZten Punkts der Rangtabcffe vom 

24sten Januar 1722.
Namentlicher Befehl vom Zisten Januar 1724.
Wie die Nachkommen derer, die den persönlichen 

Adel haben, den wirklichen Adel erlangen.
22. Rangtabelle vom 2gsten Januar 1722, röter Punkt. 

Wie Fremde ihren Adel zu beweisen haben.



Von den persönlichen Vorzügen des 
■ Adels.

I.
§)er adell'che Name ist eine Folge der Eigenschaf­

ten und Tugenden solcher Manner, die sich vor Fil­
ters als Befehlshaber durch Verdienste hervorgerhan, 
hiedurch^ihren Dienst selbst in eine Würde verwan­
delt I und ihrer Nachkommenschaft die Benennullg 
der Wohlgebornell erworben haben.

2.
Es ist nicht nur dem Reiche und Throne vor­

theilhaft, sondern auch billig, daß der ehrenvolle 
Stand des Wohlgebornen Adels unwandelbar und 
ungestört erhalten und befestiget werde. Dieserwe­
gen war von Alters her und ist und bleibt zu ewigen 
Zeiten, die Würde des Wohlgebornen Adels, den- 
jern'gen edlen Geschlechtern, die derselben genießen, je­
derzeit und auf ihre spatesten Nachkommen erblich 
und eigen. Hieraus folgt:
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Ein Edelmann theilet die adeliche Würde seiner 
Frau mit.

4»
Ein Edelmann theilet die Wohlgeborne adeliche 

Würde seinen Kindern erblich mit.
5-

Kein Edelmann, oder adeliches Frauenzimmer, 
soll je der adelichen Würde beraubet werden, wenn 
sie sich derselben nicht selbst durch ein Verbrechen ver­
lustig machen, welches den Grund der adelichen 
Würde zerstöret.

6.
Verbrechen, welche den Grund der adelichen 

Würde zerstören, sind folgende: i. Meineid. 2. Ver- 
rath. z. Mord. 4. Raub und Diebstal aller Art. 
5. Fälschung oder Falsa. 6. Verbrechen, welche 
nach den Gesezzcn den Verlust der Ehre oder Leibes­
strafe nach sich ziehen. 7. Wenn bewiesen wird, 
daß jemand andere zu dergleichen Verbrechen überre­
det oder verleitet habe.

7-
Da die adeliche Würde niemanden anders als 

wegen eines Verbrechens genommen wird, die Ehe 
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aber ehrwürdig und durch Gottes Gesez gestiftet ist, 
so sott ein adeliches Frauenzimmer, die sich mit ei­
nem Unadelichcn verheirathet, deshalb nicht ihres 
Standes beraubet werden; sie theilet aber den 
Adel weder ihrem Manne noch ihren Kindern mit.

8.
Kein Edelmann soll ohne Urtheil und Recht 

der adelichen Würde beraubt werden.
9-

Kein Edelmann soll ohne Urtheil und Recht 
seiner Ehre beraubt werden.

io.
Kein Edelmann soll ohne Urtheil und Recht 

am Leben gestraft werden.
i l.

Kein Edelmann soll ohne Urtheil und Recht 
seines Vermögens beraubt werden.

12.
Ein Edelmann soll von niemand anders als 

von seines Gleichen gerichtet werden.
13»

Die Sache eines Edelmanns der ein peinliches 
Verbrechen begangen har, für welches er nach den 
Gesezzen den Verlust der adelichen Würde, oder der
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Ehre, oder des Lebens verdient, soll nicht anders zur 
Ausführung gebracht werden, als wenn sie vorher 
dem Senat übergeben und von Kaiserlicher Maje­
stät, konfirmirt worden ist.

14.
Verbrechen aller Art (eines Edelmanneö) die 

vor zehn Jahren begangen und in so langer Zeit we­
der bekannt worden, noch zur Untersuchung gekom­
men sind, befehlen Wir von jezt an, wenn sich des­
halb irgendwo Rüger, Klager, oder Angeber'mel­
den sollten, einer ewigen Vergessenheit zu übergeben.

15-
Kein Edelmann soll irgend einer Leibesstraft 

ausgesezt seyn.
16.

Mit Edelleuten, die bei Unserer Armee in den 
rn'edrigsten Stuffen des Ranges dienen, soll bei al­
len Strafen so verfahren werden, als nach Unsern 
Kriegsregeln mit Oberoffizieren verfahren wird.

17.
Wir bestätigen dem Wohlgebornen rußischen 

Adel, auf ewige Zeiten und seine spateste Nachkom­
men, die Freiheit.
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i8.
Wir bestätigen dem in Diensten befindlichen 

Adel die Erlaubniß , entweder im Dienste zu blei­
ben oder den deshalb ertheilten Vorschriften gemäß 
um Verabschiedung zu bitten.

19.
Wir bestätigen dem Ade! die Erlaubniß^ bei an­

dern mit Uns verbündeten europäischen Machten in 
Dienste zir treten, und in fremde Lander zu reisen.

20.
Da aber der Name und die Würde des Wohl- 

gebornen Adels von Alters her/ und jezt, und künf­
tig/ nur durch die dem Reiche und Throne geleiste­
te nüzliche Dienste und Bemühungen erworben wird/ 
und der Staird des rußischen Adels wesentlich von 
der Sicherheit des Vaterlandes und Thrones ab­
hangt 1 so ist jeder Wohlgeborne von Adel verbun­
den { sobald es die rußische Monarchie bedarf und 
der Dienst des Adels dem gemeinen Besten nörhig 
und erforderlich ist, auf die erste, von Seiten der 
monarchischen Gervalt geschehene Arrssorderung, zum 
Dienste des Reiches, weder irgend einer Bemühung 
noch selbst seines Lebens zu schonen.
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21.
Ein Edelmann ist berechtiget, seinem Zunamen 

seine Besizzungen beizufügen, als Lehnsherr seiner 
Lehne und Erbherr seiner Familien- Erb - oder ihm 
neu verliehenen Güter.

22.
Ein Edelmann hat freien Willen und Macht, 

wenn er der erste Erwerber seines Vermögens ist, 
dieses von ihm wohlerworbene Vermögen, zu ver­
schenken, darüber in seinem lezten Willen zu verord­
nen, es zum Heirathsgut oder zum Nießbrauch zu 
geben, oder jemanden, wie er es für gut befindet, zu 
übergeben oder zu verkaufen. Mit dem ererbten 
Vermögen aber kann er nicht anders als nach Vor­
schrift der Gesezze verfahren.

23»
Das ererbte Vermögen eines Edelmannes soll, 

selbst in dem Fall, wenn er wegen eines sehr wichti­
gen Verbrechens verurtheilt würde, seinen gesezli- 
chen Erben oder Erbnehmern ausgeliefert werden.

24.
Da es jederzeit Unser Wunsch und Wille war, 

ist, und mit Gottes Hülfe unwandelbar bleiben 
wird, daß das rußische Reich, nach den von Unse- 
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rer alleinherrschenden Gewalt zur Bewahrung des 
Rechts und gerechten Gerichts, und zur Sicherung 
des Eigenthums und aller Besizzungen, ertheilcen 
Gesezzen und Anordnungen regieret werde, so fin­
den Wir für gut, von neuem zu verbieten und die 
deshalb ergangene alte Verbote aufs strengste ein­
zuscharfen, daß niemand sich unterfange, einem Edel- 
manne, ohne gerichtliche Untersuchung und ein ge- 
sezliches Urtheil derjenigen Gerichtsstellen, denen Die 
Verwaltung des Rechts anvertraut ist, eigenmäch­
tig sein Vermögen zu nehmen, oder solches zu 
Grunde zu richten.

25.
Die Verwaltung der Gerechtigkeit und Bestra­

fung der Verbrechen, ist in jeder Statthalterschaft, 
blos den dazu verordneten Gerichtsstellen anver­
trauet r welche die Beschwerden des Klagers, nebst 
der Rechtfertigung des Beklagten anhören, und ge- 
sezliche Entscheidungen ertheilen, denen ein jeder, 
von was für einem Geschlecht und Abkunft er im­
mer sey, Folge zu leisten verbunden ist. Wenn 
also ein Edelmann, an jemand eine gesezliche For­
derung, oder jemand eine gesezliche Forderung an 
einem Edelmann hat, so soll die Sache in den ver­
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ordneten und dazu berechtigten Gerichten, nach vor­
geschriebener Form, verhandelt werden; denn es 
würde weder billig seyn, noch mit der gemeinen 
Ordnung bestehen können, wenn jeder sich in seiner 
eigenen Sache zum Richter aufwerftn wollte.

26.
Es wird hiemit dem Adel das Recht, Landgü­

ter zu kausen, bestätiget.
27.

Es wird hiemit dem Adel das Recht bestätiget, 
alles, was auf seinen Gütern wachst oder verfertiget 
wird, im Großen zu verkaufen.

28.
Es wird dem Adel erlaubt, auf seinen Gütern 

Fabriken und andre dergleichen Anlagen und Werke 
(Sawodü) zu haben.

29.
Es wird dem Adel erlaubt, auf seinen Erbgü­

tern Flekken, und in selbigen Handel und Jahr­
märkte zu errichten, doch nicht anders als nach Vor­
schrift der Landesgesezze, mit Vorwissen des Gene­
ralgouverneurs und der Gouvernementsregierung, 
und mit Beobachtung der Vorsicht, daß die Termi­
ne der Jahrmärkte in solchen Flekken, mit den in 



benachbarten Orten dazu angesezten Terminen, in 
ein gehöriges Verhaltniß qesezr werden.

30,
Es wird hiemit den; Adel das Recht bestätiget, 

in Städten Hauser zu bcsizzen, zu bauen, oder zu 
kaufen, und in selbigen Manufakturen zu haben.

3i-
Wenn ein Edelmann des Stadtrechts genießen 

will, so muß er sich auch demselben unterwerfen.
32.

Es wird dem Adel erlaubt, alle Waaren, die auf 
seinen Gütertt gewachsell oder den Vorschriften der 
Gesezze gemäß verarbeitet worden sind, im Großen 
zu verkaufen, und aus den gesezlich angeordneten 
Hafen zu verschiffen, da es ihm keinesweges unter­
sagt ist, Fabriken und andre dergleichen Anlagen und 
Werke (Sawodü) zu besizzen oder neu zu errichten.

33*
Es wird hiemit dem Adel, das ihm durch Unfre 

gnädige Verordnung vom 2gften Junius 1782, 
verliehene Recht des Eigenthnms, in den, jedem zu­
gehörigen Ländereien, bestätiget, nicht nur über alles, 
was auf der Oberfläche derselben, sondern auch al­
les, was in dem Schooße der Erde unD in den Ee-
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wässern befindlich ist, über alle verborgene Mineralien 
und Produkte, und alle daraus verfertigte Metalle, 
so wie solches in gedachter Verordnung in seiner 
ganzen Kraft und Ausdehnung angezeigt ist.

34*
Es wird hiemit dem Adel das Recht des Eigen­

thums über die auf seinen Gütern befindliche Walder, 
und des freien Gebrauchs derselben bestätiget, in 
der völligen Kraft und Ausdehnung, wie solches in 
Unserer gnädigen Verordnung vom 22sten Septem­
ber 1782 angezeigt ist.

35-
Das in einem Dorfe befindliche Wohnhaus ei­

nes Gutsherrn soll von der Einquartierung befreit 
skyn.

36.
Jeder Edelmann ist für seine Person von per. 

stnlichen Abgaben befreit.
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в.
Von der Versammlung des Adels, von 

Errichtung einer Adelsgesellschaft in 
jedem Gouvernement, und von den 
Rechten der Adelsgcsellschaft.

37.

ertheilen Unserm treu unterthnnkgen Adel die 
gnädige Erlaubniß, sich in dem Gouvernement, wo 
jeder wohnhaft ist, zu versammeln, in jedem Gou­
vernement eine Adelsgesellschaft zu errichten, und 
nachfolgender Rechte, Vortheile, Begünstigungen 
und Vorzüge zu genießen.

58.

Der Adel jedes Gouvernements versammelt 
sich, auf Einladung und Erlaubniß des General­
gouverneurs oder Gouverneurs, alle drei Jah-e, 
zur Winterszeit, sowohl zur Besorgung der ihm 
anverttauten Wahlen, als auch zur Anhörung der 
Vorschläge des Generalgouverneurs oder Gouver­
neurs.

C
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39*
Es wird der Versammlung des Adels jeder 

Statthalterschaft erlaubt, einen Gouvernements- 
adelsmarschall zu wählen, in welcher Absicht die 
Versammlung des Adels dem kaiserlichen Statt­
halter oder dem Gouverneur alle drei Jahre zwei 
Personen aus den Kreismarschallen vorstellet, von 
welchen der Generalgouverneur oder Gouverneur 
einen auswahlt und zum GouvernementsmarschalL 
des Adels dieses Gouvernemettts ernennet.

40.
Der Kreismarschall des Adels wird, nach 

Inhalt des 64sten und 2n ten Punkts der Verord­
nungen zur Verwaltung der Gouvernements, alle 
drei Jahre von dem Adel seines Kreises durchs 
Vallotiren erwählet.

41»
Nach Inhalt des 6zsten Punkts der Verord­

nungen zur Verwaltung der Gouvernements, wer­
den die zehn Beisizzer des Oberlatwgerichts und die 
zwei Beisizzer des Gewissengerichts, alle drei Jah­
re von dem Adel dererjenigen Kreise, die unter der 
Gerichtsbarkeit dieses Oberlandgcrichts stehen, er­
wählt, und dem Generalgouverneur oder in dessen
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Abwesenheit dem Gouverneur vorgestellet, worauf 
der Generalgouverneur oder in desserr Abwesen­
heit der Gouverneur, wenn die Gewählten keinem 
öffentlichen Tadel ausgesezt sind, die Wahl des 
Adels bestätiget.

42.
Die zehn Beisitzer des Oberlandgerichts/ die 

Beisizzer des Gewissengerichts, des Kreisgerichts, 
und Niederlandgerichts, wählt der Adel derjeni­
gen Kreise, die unter der Gerichtsbarkeit des ge­
dachten Oberlandgerichts stehen, alle drei Jahre, 
aus den daselbst wohnhaften Edelleuten, oder aus 
denen, die in dem Adelsverzeichnisse des Gouverne­
ments befindlich, und nicht in Dienst und Pflicht 
abwesend sind.

4Z.
Nach Inhalt des 66. Punkts der Verordnun­

gen zur Verwaltung der Gouvernements, werden 
der Kreisrichter und der Ordnungsrichter oder 
Kretshauptmann, alle drei Jahre, vom Adel erwählt, 
und dem Gouverneur vorgestellt, welcher, wenn 
die Gewählten keinem öffentlichen Tadel ausgesezt 
sind, die Wahl des Adels bestätiget.

C 2
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Nach Inhalt des 67, Punkts der Verordnun­

gen zrrr Verwaltung des Gouvernements, werden 
die Beisizzer des Kreisgerichts und die adelichen Be- 
sizzer des Niederlandgerichts alle drei Jahre vom 
Adel erwählt und dem Gouverneur vorgestellet, wel­
cher, wenn die Gewählten keinem öffentlichen Tadel 
ausgesezt sind, die Wahl des Adels bestätiget.

45.'
Wenn der Versammlung des Adels, die Wahl 

durchs Ballotiren, unter dem ganzen Adel zu weit- 
lauftig oder unbequem scheint, so steht es ihr frei, 
einige Kandidaten vorzustellen, und über selbige zu 
ballotiren.

46.
Wenn dem Adel, von Seiten des Generalgou­

verneurs oder Gouverneurs, Vorschläge geschehen 
sind, so nimmt die Versammlung des Adels des 
Gouvernements, selbige in Ueberlegung, und er- 
theilt, nach Beschaffenheit der Sache r entweder 
eine anständige Antwort, oder ihre, den Gesezzen 
und dem gemeinen Besten gemäße Beistimmung.

47.

Es wird der Versammlung des Adels erlaubt,



37

dem Generalgouverneur oder Gouverneur, wegen 
ihrer gemeinen Bedürfnisse, oder ihres gemeinen 
Nuzzens wegen, Vorstellung zu rhun.

48­
Es wird hiemlt der Versammlung des Adels die 

ihr errheilte Erlaubniß bestätiget, durch ihre De- 
pulirte sowohl dem Senat als auch Kaiserlicher 
Majestät, nach Vorschrift der Gesezze, Vorstellun­
gen und Beschwerden zu übergeben.

49.
Es wird der Versammluttg des Adels verboten, 

Anordnungen, die den Gesezzen zuwider sind, oder 
Forderungen, die nicht mit den Geftzzelt bestehen kön­
nen, zu machen, bei Androhung im erster» Fall/ 
(nämlich für gesezwidrige Anordnungen) einer von 
der Versammlung zu erlegenden Geldstrafe von 200 
Rubel, im zweiten Fall aber (für Forderungen ge­
gen die Gefezze) einer Kassazion der ungebührlicherr 
Forderungen, welches insgesammt der Wachsam­
keit und Betreibung der Gouvernementsanwalde, 
Kraft des zweiten Gegenstandes ihrer Amtspflicht, 
empfohlen wird.

50.
. Es wird dem Adel jeder Statthalterschaft erlaubt,
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in der GouvernementsstadL ein Hauö zu seinen Ver­
sammlungen zu haben.

5b
Es wird der Versammlung des' Adels jeder 

Statthalterschaft erlaubt, ein Archiv zu haben.
52.

Es wird der Versammlung des Adels jedes Gou­
vernements erlaubt, ihr Siegel zu haben.

53*
Es wird der Versammlung des Adels jedes 

Gouvernements erlaubt, ihren eignen Sekretär zu 
haben und zu erwählen.

54.
Es wird der Versammlung des Adels jedes 

Gouvernements erlaubt, durch eigene freiwillige 
Verträge/ eine besondere Kasse zu errichten, und sich 
derselben nach gemeinschaftlichem Gutbefinden zu be­
dienen.

55»
Persönliche Vergehungen eines Edelmannes sol­

len nie dem ganzen Adel zur Last gelegt werden.

56.
Die Versammlung des Adels soll nicht vor Ge­
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richt erscheinen, sondern daselbst durch ihren Anwald 
vertreten werden.

57.
Die Versammlung des Adels kann in keinem 

Falle in Verhaft genommen werden.
58-

Nach Inhalt des i?zsten Punkts der Verord­
nungen zur Verwaltung der Gouvernements, gehö­
ren vor das Oberlandgericht alle durch Apellazion 
von den Kreisgerichten, den adelichen Vormund- 
schaftsamtern, und den Niederlandgerichten dahin 
gelangende Sachen, Klagen und Beschwerden des 
Adels, und wider einen Edelmann, sowohl in Ci­
vil-als Kriminalprozessen, ferner, Sachen, welche 
Landgüter, Freiheiten, Privilegien, Testamente, 
Eröfchaften und Erbrechte, strittigen Besiz, wich­
tige Injurien und die Rechte der Anwalde betreffen, 
wie auch alle Sachen der Leute allerhand Standes 
(Rasnotschinzi), die nach dem Recht der Appella- 
zion, von den Kreis-und Niederlandgerichten, un­
mittelbar vor das Oberlandgericht gelangen.

59-
Nach Inhalt des 2osten und 2091m Punkts 

der Verordnungen zur Verwaltung des Gouverne- 
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merits, ist bei jedem Kreisgerichte für adeliche Witt- 
wen und unmündige Kinder eine besondere Gerrchls- 
stelle, unler dem Namen des adelichen Vormund- 
schastsamteö/ errichtet.

60.
Nach Inhalt des 2isten und 2 roten Punkts der 

Verordnungen zrrr Verwaltung des Gouvernements, 
sizzen im adelichen Vormundschaftsamte, der Kreis­
marschall des Adels als Vorsizzer, und der Kreis­
richter liebst seinen Beisizzern.

61.
Nach Inhalt des 2igren Punkts der Verord­

nungen zur Verwaltullg der Gouvernements des 
rußischen Reichs, ist dem adelichen Vormundschafts­
amte nicht nur die Fürsorge für die nach dem Tode 
adelicher Aelterrr rrachgeblieöene unmündige Waisen 
und deren Vermögen, sondern auch die Fürsorge 
für die Person und Sachen der Wittwen über­
tragen.

62.
Es wird der Versammlung des Adels unter­

sagt, zu denjenigen Bedienungen, die, nach Inhalt 
der Verordnungen zur Verwaltung der Gouverne­
ments, durch die Wahl besczt werden, einen Edel­
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mann zu wählen, der weniger als hundert Rubel 
Einkünfte von seinen Gütern hat, oder der noch 
nicht fünf und zwanzig Jahre alt ist.

6z. •
Ein Edelmann, der selbst kein eigenes Gut 6h 

sizt, oder noch nicht fünf und zwanzig Jahre alt ist, 
kann zwar in der Velsim-mriung des Adels zugegen 
seyn, hat aber darin» keine Stimme.

64.
Ein Edelmann, der entweder gar nicht gedient, 

oder sich nicht bis zum Obe^ofsiziersrange ausge­
dient hat (wenn er auch bei seiner Verabschie­
dung Oberosfiziersraltg erhalten halte) kann 
zwar in der Versanrmlung des Adels zugegen seyn, 
soll aber weder mit dem verdienten Adel sizzen, noch 
in der Versammlung des Adels eine Stimme ha­
ben, noch zu denjenigen Stellen, die durch die Wahl 
des versammleten Adels besezt werden, gewählt wer­
den körmen.

65.
Es wird der Versammlung des Adels erlaubt, 

aus selbiger einen Edelmann auszuschlicßen, Ler ei­
ner entehrenden Handlung gerichtlich schuldig er­
kannt worden ist, oder der allgemein einer bekannten 
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ehrenrührigen Handlung beschuldiget wird/ und ob­
gleich seine Sache nicht gerichtlich entschieden ist, 
sich deshalb noch nicht gerechtfertiget hat.

66.
Wir erneuern hiemit die, von Unsern Vorfahren 

gottseligen Gedächtnisses, nach der (dem eigenen 
Ansuchen des Adels gemäß) geschehenen Aufhebung 
des dem Reiche so schädlichen Geschlechtsranges 
(Mjestnitschestwo) gegebenen Verordnungen, und 
befehlen von neuem, zum Gedachtniß künftiger 
Geschlechter, in jedem Gouvernement ein adeliches 
Gefchlechtsbuch ( Dworanskaja) Rodoslownaja 
Kniga) aufzusezzen, und in selbiges den Adel die­
ses Gouvernements einzuschreiben, um dadurch be­
sonders jedem Wohlgebornen adelichen Geschlechte 
Gelegenheit zu verschaffen, seine adeliche Würde 
und Namen, so lange es Gott die Fortdauer dersel­
ben zu erhalten gefallen wird, erblich, ununter­
brochen, ungestört und ungehindert, in absteigen­
der Linie von Vater auf Sohn, Enkel, Urenkel, 
und alle gesezliche Nachkommen fortzuführen.

67.
Zur Einrichtung des adelichen Geschlechtsbu- 
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ches in jeder Stathalterschast, wird von dem Adel 
jedes Kreises alle drei Jahre cm Deputirter durchs 
Ballotiren erwählt, welche Deputirte hierauf, ge­
meinschaftlich mit dem Gouvernementsmarschall des 
Adels dieser Statthalterschaft/ dafür zu sorgen haben, 
daß dieses Geschlechtsbuch nach der ihnen deshalb 
gegebenen Instruktion ordentlich eingerichtet und 
fortgeführet werde.

68.
In das adeliche Geschlechtsbuch einer Statthalter­

schaft wird der Name und Zuname jedes Edelmannes 
eingetragen, der in dieser Statthalterschaft unbeweg­
liche Guter besizt und seinen Adel durch Beweise dar­
thun kann.

Wenn jemand nicht in das adeliche Geschlechts­
buch eines Gouvernements eingeschrieben ist, der soll 
weder zum Adel dieses Gouvernements gerechnet 
werden, noch der gemeinschaftlichen Vorrechte dessel­
ben genüßen.

70.
Jeder Wohlgeborne von Adel, der in das ade­

liche Geschlechtsbnch einer Statthalterschaft einge­
schrieben ist, germßt, sobald er sein mündiges Alter 
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erreicht hat, des Rechts, der Adelsversammlung der­
selben beiwohnen zu können.

71.
Wir befehlen hremit, dem Adel jeder Statt­

halterschaft, einen Gnadenbricf (Shalowannaja 
Gramota) mit Unserer Unterschrift und beige- 
drukrem Reichssiegel zu geben, in welchem alle 
vorstehende und nachfolgende allgemeine und persön­
liche adeliche Vorrechte von Wort zu Wort einge­
tragen werden sollen.

C.
Instrukzion zur Einrichtung und Fort- 

sezzung des adelichen Geschlcchtsbu- 
ches einer Statthalterschaft.

72.
^j'cbcr Kreismarschall des Adels soll ein alphah^ki- 

sches Verzeichniß aller in seinem Kreise angesessenen 
adelichen Geschlechter, nach beifolgender Form, entwer­
fen, und darinn besonders anzeigen:

i. Wer verheiratet ist und mit wem.
2. Wie viel Kinder männlichen tint? weiblichen 

Geschlechts jemand habe und wie sie heißen.
z. Wer unverheirathet oder Wittwer ist.



4. Wie viel Seelen beiderlei Geschlechts jemand/ 
nach der leztern Revision/ erblich/ oder durch Kauf, 
oder neue Verleihung, oder als Heirathsgut, besizze, 
und in wie viel Dörfern.

5. Ob jemand im Kreise wohne oder abwe­
send sey. *

6. Welchen Rang jemand habe.
7. Ob jemand noch in Diensten oder verab­

schiedet sey.

Form eines Verzeichnisses eines im Kreise angesessenen Geschlechts.

Name, 
Zuname

Ob er un- Wie viel Wie viel Ob er Welchen Wo er
verheira- Kinder Seelen im Krei­ Rang er eigent­

und Al: thet oder männli­ beiderlei se wohne habe. lich in
ter eines verheira- chen und Ge­ oder ab­ Diensten

Edel­ tbet und weiblichen schlechts , wesend stehe,
mannes, 
welcher 

in diesem 
Kreise 

unbeweg­
liche Gü­
ter besizt.

mit wem, 
oder Witt­
wer sep.

Ge­
schlechts er 

bade, 
nebst de­
ren Na­

men und 
Alter.

nach der 
leztern

RivisiL'N,. 
er gegen­

wärtig , 
entweder 

erblich 
oder durch 
Kauf ober 
neue Ver­

leidung 
oder als 
Helralbs- 

gutbesizze, 
und in wie 
viel Dör­

fern.

sey. oder ob 
er verab­
schiedet 

ftp.
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74.
Der Kreismarschall des Adels überreicht ein sol­

ches von ihm eigenhändig unterschriebenes Verzeich- 
niß dem Gouvernementsmarschall des Adels seiner 
Statthalterschaft/ und behalt eine Abschrift davon 
für sich.

75.
Der Gouvernementsmarschall des Adels einer 

Statthalterschaft verfertiget, mit Hülfe der er­
wählten Kreisdeputirten, aus den Verzeichnissen 
der Kreismarschalle das adeliche Geschlechtsbuch 
seines Gouvernements.

76.
. Das adeliche Geschlechtsbuch wird in sechs 

Theile abgetheilet.
77.

In den ersten Theil des Geschlechtsbuches wer­
den, nach alphabetischer Ordnung, die Geschlechter des 
wirklichen Adels (Deistwiielnoe Dworanstwo) 
eingetragen.

Erklärung.
Der wirkliche Adel bestehet aus keinen andern 

als denjenigen Geschlechtern, die von Uns selbst, oder 
anderrt gekrönten Häuptern, zum Zeichen der adeli- 
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chen Würde, mit einem Diplom, Wapen und Sie­
gel begnadiget worden sind.

Erläuterung.

Um aber auch denjenigen Geschlechtern Gerech­
tigkeit wiederfahren zu lassen, welche Beweise bei­
bringen können, daß sie seit hundert Jahren zum 
wirklichen Adel gehören, so erlauben Wir, auch 
diese Geschlechter in diesen Theil einzutragen.

78.
In den zweiten Theil des Geschlechtsbuches 

werden, in alphabetischer Ordnung, die Geschlechter 
des Kriegöadels, (Wojennoe Dworanstwo) ein­
getragen.

Erklärung.
Der Kriegsadel besteht aus keinen andern 

als denjenigen Geschlechtern, von welchen in dem 
namentlichen Befehl des gottseligen und ewigen Ge­
dächtnisses würdigen Herrn, Kaisers Peters des 
Ersten, vom i6ten Januar 1721, folgendes ver­
ordnet ist:

Alle Oberoffiziere, die nicht von adelicher Ab­
kunft sind, sind nebst ihren Kindern und Nachkom­
men Edelleute und sollen Adelspatente erhalten.
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In den dritten Theil des Geschlechtsbuches wer- 

/ den, in alphabetischer Ordnung, die Geschlechter des 
Achtklassen - Adels (Oßmikiaßnoe Dworanstwo) 
eingetragen.

Erklärung.

Der Achtklassen-Adel besteht aus keinen andern 
als denen Geschlechtern, von welchen, im Uten 
Punkt der Rangtabelle des gottseeligen und ewigen 
Gedächtnisses würdigen Herrn, Kaisers Peters des 
Ersten , vom 24sten Januar 1722, folgendes ver­
ordnet ist:

Alle Beamte, Russen und Ausländer, die zu 
den acht ersten Rangstuffen gehören, oder wirklich ge­
hört haben, sollen mit ihren ehelichen Kindern und 
Nachkommen zu ewigen Zeiten dem besten ältesten 
Ade! in allen Würden und Vortheilen gleichgeachtet 
werden, gesezt auch, daß sie von niedriger Abkunft 
und vorher von keinem gekrönten Haupte zur adeli- 
chen Würde erhoben oder mit Wapen versehen wor­
den waren.

In den vierten Theil des Geschlechtsbuches wer-
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den in alphabetischer Ordnung alle fremde Geschlech­
ter (Jnostrannüe Rodü) eingetragen.

Erklärung.
Diese fremde Geschlechter sind keine andere alS 

diejenigen, die rußische Oberherrschaft anerkannt ha­
ben, und deren in den Befehlen vom Jahre 195 
(1687) wegen Ergänzung des Rosräds Geschlechts­
buchs erwähnet, und dabei verordnet wird, daß 
dergleichen von Zaren und andern regierenden Her­
ren abstammende, oder fürstliche und andern aus 
fremden Ländern nach Rußland gekommene eole 
Geschlechter, in einen besonder« Theil des Ge- 
schlechtsbucheö eingetragen werden sollten. - 

8i.
In den fünften Theik des Geschlechtbnches 

werden, nach alphabetischer Ordnung, die mit Titeln 
beehrten Geschlechter (Tituiami otlirschennüe 
Rodü) eingetragen.

Erklärung.
Die mit diesen Titeln- beehrte Geschlechter sind 

keine andere als diejenigen, die entweder erblich, 



5°

oder durch Begünstigung eines gekrönten Hauptes, 
den fürstlichen, gräflichen, freiherrtichen oder andere 
Titel führen.

82.
In den sechsten Theil des Geschlechtsbuches 

werden, nach alphabetischer Ordnung, die alten adeli- 
chen Geschlechter (Drewnoe Dworanstwo) ein­
getragen.

Erklärung.

Die Altadelichen sind keine andere als diejenigen  ̂
Geschlechter, die zwar mehr als hundertjährige 
und noch ältere Beweise ihres Adels beibringen kön­
nen, deren adelicher Ursprung aber mit Dunkelheit 
bedekt ist.

8Z.
Der Gouvernementsmarschall des Adels rntd 

die adeliche Kreisdeputirten sollen kein Geschlecht 
in das Geschlechtsbuch ihres Gouvernements etNtra- 
gen, welches nicht unverwerfliche Beweche seiner 
adelichen Würde beibringen kann.
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84.
Jedes adeliche Geschlecht soll die Beweise seines 

Adels entweder im Original oder in einer beglaubig­
ten Abschrift beibringen.

85. '
Der Gouvernementsmarschall und die adelichcn 

Kreisdeputirten untersuchen die beigebrachten Be­
weise der adelichen Würde. Wenn sie nun, i siens 
bei dieser Untersuchung der Beiveise selbige entweder 
einstimmig oder durch zwei Drücheile der Stimmen 
unzulänglich befinden, so geben sie selbige mit der 
schriftlichen Anzeige zurük , daß die Eintragung die­
ses Geschlechts in das Geschlechrebuch des Gouverne­
ments, bis zur Beibringung urwerwersiicher Beweise, 
verschoben worden siy. Wenn sie aber, 2tens, bei 
Untersuchung der Beweise, selbige enttveder einstim­
mig oder durch zwei Drittheile der Stimmen für hin­
länglich befinden, so tragen sie dieses Geschlecht in 
das Geschlechcsbnch ihrer Statthalterschaft ein, und 
geben selbigem eine mir ihrer Unterschrift und mit 
dem Siegel der Adelsversammlung des Gouverne­
ments versehene Urkunde, in welcher angezeigt wird, 
daß dieses Geschlecht, nach Beibringung seiner Be­

D 2
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weise, in diesen oder jenen Theil des Geschlechtsbu- 
cheö der Statthalterschaft eingetragen worden sey.

86.
Es wird der Willkühr der Adelsversammlung 

jedes Gouvernements überlassen, ob jedes Geschlecht, 
bei seiner Eintragung in das Geschlechtsbuch, etwas 
zur Adelsklaffe beizutragen habe, und wie groß die­
ser Beitrag seyn soll, welches die Adelsversammlung, 
bei jeder Zusammenkunft, einmal für alle zu bestim­
men hat, doch soll dieser Beitrag nicht über zwei­
hundert Rubel betragen.

87.
Wenn jemand mit der Untersuchurlg und An­

ordnung des Gouvernementsadelsmarschalls und der 
adelichen Kreisdeputirten nicht zufrieden ist, der 
kann seine Beschwerde und Beweise im Heroldsamte 
altbringen.

88. '
Nach Vollendung des Geschlechtsbuches einer 

Statthalterschaft, bringen der Gonvernemerlls- 
marschall des Adels, und die adelichen Kreisdepn- 
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kitten, solches Ln die Adelsversammlung, wo selbi­
ges, zur allgemeinen Wissenschaft verlesen werden 
muß; auch soll, wenn es die Versammlung des 
Adels verlangt, zugleich das Protokoll des Gouver- 
nementsadelsmarschalls, und der adelichen Kreis- 
deputirten verlesen werden, damit die Versammlung 
des Adels, aus selbigem die ordentliche Verhand­
lung dieses Geschäfts ersehen könne.

89-

Nach geschehener Verlesung des Geschlechtsbu­
ches vor der Versammlung des Adels, lassen der 
Gouvernementsadelsmarschall, und die adelichen 
Kreisdeputirten, von selbigem zwei genaue Abschrif­
ten machen, unterschreiben das Geschlechtsbuch so­
wohl als beide Abschriften, und übergeben hierauf 
das Geschlechtsbuch selbst an das Archiv der Ver­
sammlung des Adels, die beiden Abschriften aber 
an die Gouvernementsregierung, welche eine der­
selben in ihrem Archiv niederleget, die andre aber 
an den Senat übersendet, wo sie im Heroldsamte 
aufbewahret werden soll.
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9O.

Wenn jemalw inskünstige, in irgend einem 
Gouvernement, durch Erbschaft, oder Pfandver­
schreibung. oder Kauf, oder Verleihung, Erbgü­
ter oder Dörfer erhalt, so soll er, wegen seiner Ein­
tragung in das Geschlechtöbuch, bei der ersten Zu­
sammenkunft des Adels Ansuchung thun, da denn 
die Versammlung, wenn sie ihn hinlänglich kennt 
und wegen seines Adels keinen Zweifel hegt, ihn 
ebne weitere Nachftage in das Geschlechtsbuch ein­
tragen laßt. Wenn er aber schon in das Geschlechts­
buch irgend eines andern Gouvernements eingetra­
gen ist, und hierüber die vom Gouvernementsmar- 
schalle und den adelichen Kreisdeputirten unterschrie­
bene, und mit dem Siegel der dasigen Adelsver­
sammlung versehene Urkunde, der Adelsversamm­
lung dieses Gouvernements vorlegt, so dienet ihm 
solches zum hinlänglichen Beweise, um in das Ge­
schlechtsbuch dieses Gouvernements eingetragen zu 
werden.



Beweise des Adels.

9b
bu den Adelichen werden alle diejenigen gerechnet, 

die entweder von adelichen Vorfahren abstammen, 
oder von Monarchen mit dieser Würde begnadiget 
worden sind. Die Beweise aber des Adels sind von 
vielerley Art, und hangen mehr von Kenntniß alter 
Verfassungen und genauer Erwägung und Prüfung, 
als von neuen Vorschriften ab; da der verschiedene 
Ursprung der adelichen Geschlechter schon für sich 
allein, bei Bestimmung solcher Regeln und Vor­
schriften, große Schwürigkeiten mit sich führt, die 
wahre Gerechtigkeit aber keine Art der Beweise aus­
zuschliessen Erlaubt, äusser denen, die durch die ei­
gentlichen Worte des Gesezzes verworfen werden. 
Bei einer so zärtlichen und schwürigen Lage dieser 
wichtigen Sache, haben Wir, nach Unserer gewöhn­
lichen huldreichen Fürsorge, ein gerechtes Mittel ge­
wählt, Unserm treugeliebten, unterthänigenWohlge- 
bornen rußischen Adel hülfreiche Hand zu bieten, 
indem Wir hiemit die nachfolgende Beweise des Adels
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bestätigen, ohne jedoch irgend eine andere mögliche 
Art billiger und unverwerfiicher Beweise, die hier 
nicht angezeigt ist, auözuschließen.

92.

Ms unverwerfliche Beweise des Adels sollen an­
genommen werden:

i. Diplome, die von Unsern Vorfahren, oder von 
Uns, oder von andern gekrönten Häuptern, auf die 
adeliche Würde verliehen worden sind.

2. Von regierenden Herren verliehene Wapen.

3. Patente auf solchen Rang, mit welchem 
die adeliche Würde verknüpft ist.

4. Beweise, daß jemand mit einem rußischen Rit­
terorden beehrt gewesen sey.

5. Beweise aus Gnaden oder Lobbriefen (Sha- 
lowanüa ili pochwalnüa Gramotü.)

6. Verleihungsbriefe auf Ländereien und Gü­
ter.

7. Wenn jemand für adeliche Dienste Lehne er­
halten hat.
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8. Verordnungen oder Briefe, wodurch jemanden 
Lehne zu Erbgütern verliehen worden sind.

9. Verordnungen oder Verleihungsbriefe auf 
Dörfer und Erbgüter, obgleich selbige nachher aus 
diesem Geschlechte an andere gekommen sind.

10. Befehle,Jnstrukzionen, und Briefe, die einem 
Edelmanne als Großbotschafter, Gesandten oder 
zu andern ihm aufgetragenen Geschäften, gegeben 
worden silw.

11. Beweise von dem adelichen Dienste der Vor­
fahren.

i2. Beweis, daß jemandes Vater und Großvater 
sich in ihrer Lebensart oder ihrem Stande als Edel­
leute betragen, oder einen der adelichen Würde an­
gemessenen Dienst verwaltet haben, wenn solches 
durch das Zeugniß von zwölf Personen, deren Ade! 
keinem Zweifel unterworfelt ist, bestätiget wird.

iz. Kaufbriefe, Pfandverschreibungen, Ehe­
verträge und Testamente über adeliche Güter.

14. Beweise, daß jemandes Vater und Großva­
ter Landgüter beftsiet! haben.
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rz. Beweise durch Stammbaume und Ge­
schlechtsregister in aufsteigender Linie, vom Sohne 
zum Vater, zum Großvater, Aeltervater und höher 
hinauf, so weit nämlich jemand seine Ahnen anzeigen 
kann und will, um mit seinem Geschlechte in irgend 
einen Theil des Geschlechtsbuches eingetragen zu 
werden.

Verordnungen, in welchen Beweise des Adels 

enthalten sind.

In den Verordnungen, die dem (ausBefehl des 
Zaren Feodor Alexeewitsch verfertigten) Geschlechts­
buche beigefügt sind, ist folgendes enthalten:

16. Am 12ten Januar des Jahres7190(1682.) 
hat der gottselige und ewigen Gedächtnisses würdige 
Herr Zar und Großfürst Feodor Alexeewitsch, 
Selbstherrscher von ganz Groß- und Klein- undWeiß- 
Rußland, eifernd vor Gott dem Allmächtigen, um 
seines rechtgläubigen Reiches Wohlfahrt zu meh­
ren, in seinen Kriegs- Gesandschaftö- und andern 
Geschäften bessere, zuverlaßigere und gemeinnüzzigere 
Einrichtungen zu treffen, allem christlichen Volke 
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Ln seinem Zarischen Reiche Ruhe und ftiedliches §e- 
ben zu schaffen, und alle zwischen den christlichen Ge­
schlechtern obwaltende Feindschaft zu hemmen ^nach­
dem er sich deshalb mit seinem Vater im heiligen 
Geiste und Fürbitter bei Gott, dem großen Herrn 
und heiligsten Kir Joakim, Patriarchen von Moffwa 
und ganz Rußland, und mit allen Archiereien berath- 
schlaget, und mit seinen Bojaren und Rathen be­
sprochen, auch die Vorstellung seines Zarischen 
Blishnei-Bojarin Fürsten Waßilei Waßiljewitsch 
Golizin und dessen Gehülfen, und die unterthanige 
Bitte der Gewahlterl Stolniken, der Generale, Stol- 
niken, Obersten, Straptschen, Edelleute, und Shil- 
zen, die auf zarischen Befehl mit gedachtem Blishnei- 
Bojarin Fürsten Waßilei Waßiljewitsch und dessen 
Gehülfen im Kriegsrathe gesessen hatten, zu verord­
nen geruhet: die Rosrads - Vorzüge und den Ge» 
schlechtörang (Mestnitschestwo) die unter den christ­
lichen Geschlechtern, ihrer Abstammung ehemaligen 
Dienste und Vcrrechte wegen, im Schwange gegan­
gen, aufzuheben und auf ewige Zeiten auszurotten, 
weil in den verflossenen Jahren aus diesem Vorzugs­
streite und Geschlechtsrange in vielen zarischen KriegS- 
Gesandschafts- und andern Geschäften große Unord- 
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nungen und Nachtheil entstanden ist, die Kriegs­
leute viel vom Feinde gelitten haben, dem Feinde hin­
gegen Freude verursacht, zwischen den zarischen Leu­
ten selbst aber zu gottesvergeffenem Hasse und großen 
langwierigen Feindschaften Gelegenheit gegeben wor­
den ist. Aus dieser Ursache haben schon unter des 
Herrn Zaren Großvaters gottseligen Gedächtnisses, 
dem großen Herrn Zaren und Großfürsten Michail« 
Feodorowitsch,Selbstherrscher von ganz Groß-Ruß­
land, die Bojaren, Okolnitschen, Rathe und andre 
Kriegsbefehlshaber, bei vielen Unternehmungen, zur 
Beförderung besserer Ordnung und Einigkeit, ohne 
Ruksicht auf ihren Geschlechtsrang gedient. Glei- 
chergestalt dienten allch unter des Her rn Zaren Va­
ter gottseligen Gedächtnisses, dem großen Herrn Za­
ren und Großfürsten Alexei Michailowirsch, Selbst­
herrscher von ganz Groß-und Klein- urrd Weiß-Ruß­
land, in seinen lirhauischen und deutschen (polnischen 
und schwedischen) Feldzügen, alle Beamte bei der 
Armee und in vielen andern Geschäften, ohne Ge­
schlechtsrang, da denn durch Gottes Hülfe viele glor­
reiche Siege erfochten worden sind. Obgleich mm 
aber damals der Dienst ohne Ruksicht auf den Ge­
schlechtsrang verrichtet ward, so ist doch bishero die­
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gehoben worden.

Dieserwegen hat also der große Herr Zar und 
Großfürst Fcodor Alexeewitsch, Selbstherrscher von 
ganz Groß - und Klein- und Weiß-Rußland gottse­
ligen Gedächtnisses, unter dem i2ten Januar des 
gedachten posten Jahres, verordnet, daß die Boja­
ren^ Okolnitschen, Rathe und andre Beamte in den 
moökowischen Tribunalen und Gerichten und bei der 
Armee und üi Gesandschafts- und andern Geschäften, 
überall ohne Ansprüche ans ihren Geschlechtsrang die­
nen uni) inskünftige sich niemand wegen der Dienste 
und des Ranges seines Geschlechts dem andern vor­
ziehen, niemand sich wegen aufgefundener vergange­
ner Vorzüge erheben, noch irgend jemanden erlitte­
ner Nachtheile wegen, erniedrigen oder schmähen, 
noch ihm die ehemals aus Armuth geleisteten nie­
drigen Dienste vorwerfen, so auch, wenn inskünftige 
jemand aus Armuth in niedrigen Stellen dienen 
möchte, ihm solches niemand vorwerfen, noch des­
halb seine Ehre anrasten soll.

Diesem zufolge befahl der große Herr Zar, zu 
völliger Ausrottung und ewigen Vergessenheit oieses 
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Geschlechtsranges und Vorzugsstreites/ alle bisherl­
gen wegen der Dienste und des Ranges der Ge­
schlechter gehaltene Verzeichnisse und Aufsatze dem 
Feuer zu übergeben.

Für die Zukunft aber und zum Gedachtniß 
folgender Geschlechter, befahl der große Herr Zar, 
im Roörad ein Geschlechtsbuch zu halten und selbi­
ges zu ergänzen, so daß diejenigen Personen und Ge­
schlechter, deren Namen bisher im Geschlechtsbuche 
nicht befindlich gewesen, nebst ihren Verwandten, 
in selbiges eingetragen werden sollten, zu welchem 
Ende man von ihnen eigenhändig Mterschriebene 
Verzeichnisse fordern soll.

Diejenigen fürstlichen und andre edle Geschlech­
ter, die bei des großen Herrn Zaren Vorfahren 
und wahrend seiner eigenen Regierung als Bojaren, 
Okolnitschen und Dumnci Dworanen in Ehrenäm­
tern gestanden, oder solche alte edle Geschlechter, die 
zwar nicht in besagten Ehrenämtern gestanden, aber 
unter der Regierung des großen Herrn Zaren Ael- 
tervaters gottseligen Gedächtnisses, des großen 
Herrn Zaren und Großfürsten Iwan Waßiljewitsch, 
Selbstherrschers von ganz Rußland, als Großbiitt
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schaftep, und Gesandten, und Wojewoden bei der 
Armee und in Städten, oder in andern wichtigen 
Versendungen gebraucht worden sind, oder ansehn­
liche Stellen bei seinem Hofe bekleidet haben, und 
bisher nicht in das Geschlechtsbuch eingeschrieben 
worden sind, sollen, wenn sie deshalb deutliche Be­
weise beibringen, in ein besonderes Buch eingetra­
gen werden.

Diejenigen Geschlechter, die nicht in vorgedach­
ten Ehrenämtern oder wichtigen Gesandschaften ge- 
dienet haben, aber in der Regierung des großen 
Herrn Zaren Großvaters gottseligen Gedächtnisses, 
des großen Herrn Zaren und Großfürsten Michaila 
Feodorowitsch, Selbstherrschers von ganz Rußland, 
als Wojewoden bei der Armee und in Städten, oder 
als Großbotschafter und Gesandten oder in andern 
wichtigen Versendungen und Ehrenämtern in Dien­
sten gestanden, oder in dem Zehendbuche (Deßärnü) 
in die erste Klasse eingeschrieben sind, alle diese sol­
len, wenn sie deshalb Beweise beibringen, nament­
lich in ein besonderes Buch eingetragen werden.
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Diejenigen Geschlechter, die in allen diesen obge- 
dachten Ehrenämtern und vornehmen Bedienungen 
nicht gestalwen haben, aber in dem Zehendbuche in 
die mittlere und lezte Klasse eingeschrieben worden 
sind, sollen gleichfallö in ein besonderes Buch einge- 
träger! werden.

Diejenigen Personen, die aus niederm Stande 
für ihrer Vater oder ihre eigene Verdienste unter die 
moskowischen Srandespersonen eingeschrieben wor­
den sind, deren Namen sollen, nach ihren eingercich- 
ten Verzeichnissen, gleichfalls in ein besonderes Buch 
eingetragen werden.

Zur Besorgung dieses Geschäftes verordnet der 
große Herr Zar gottseligen Gedächtnisses, den Boja­
ren Wolodimir Dmilriewirsch Dolgorukoi, den 
Dumnoi-Dworanin Alexei Iwanowitsch Rshews- 
koi, den Rosräds Dumnoi-Djak Waßilei Grigor­
jewitsch Semenow, und den Roöräds-Djak Feodor 
Schaklowitoi.

17. Am 27. Marz des besagten igoften (1682) 
Jahres ist auf Befehl des großen Herrn Zaren und
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Großfürsten Feodor Alexeewitsch, Selbstherrschers 
von ganz Groß-mW Klein- und Weiß-Rußlands gott­
seligen Gedächtnisses, dem ihm vorgelegten Extrakt 
gemäß, verordnet worden: Wenn Personen von 
fürstlichen oder andern Geschlechtern nicht in das Cie- 
schlechtsbuch des Nosrads eingetragen sind, in ihren 
eingereichten Verzeichnissen aber von gewissen alt- 
adelichen Geschlechtern (Rodoslownüe Ljudi) abzu­
stammen behaupten , obgleich diese altadelichen Ge­
schlechter in ihren Geschlechtsregistern ihrer nicht er­
wähnet haben, so soll man von diesen altadelichen 
Geschlechtern eigenhändig unterschriebene Aufsazze 
fordern, ob gedachte Personen wirklich zu ihrem 
Geschlechte gehören. Wenn nun diese altadelichen 
Geschlechter in ihren Aufsazzen anzeigen, oder bei 
gerichtlichem Befragen aussagen/ daß besagte Per­
sonen von ihren Vorfahren abstammen, so sollen 
selbige im Rosräds-Geschlechksbuche, bei den Ge­
schlechtern, von welchen sie abstammen, eingeschrieben 
werden: wenn aber die altadelichen Geschlechter an­
zeigen,. daß diese Personen nicht von ihrem Ge­
schlechte sind, so sollen solche Personen mit ihrer 
Forderung nicht gehörrund im Geschlechtsbuche nicht 
beichesagten altadelichen Geschlechtern, sondern be­

C
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sonders eingeschrieben, zwischen beiden Theilen abkt 
deshalb keine Konfrontazion angestellet werden.

i8. Resoluzion des Kaisers Peters des Ersten 
gottseligen Andenkens auf die Vorstellung des Si- 
nods vom i9ten November 1721.

Wegen der Djeti Bojarskie der Archiereien, um 
sie und ihre Kinder, gleich dem Adel, von Bezahlrrng 
der Kopfsteuer (Poduschnoi Oklad,) zu befreien, 
haben Seine Kaiserliche Majestät folgende eigenhän­
dige Resoluzion gegeben: „Es fty so, für diejenigen, 
die seit ihrem Großvater adeliche Rechte genossen 
haben."

19. In der Rangtabelle vom 24sten Januar 
1722 ist im 15ten Punkt folgendes verordnet:

Kriegsbediente von unadelicher Abkunft, die sich 
zu Oberoffizieren aufgedienet haben, erhalten mit die­
sem Range zugleich den Ades, sowohl für ihre Per­
son, als für diejenigen ihrer Kinder, die ihnen in ih­
rem Oderoffizieröstande geborerr werden. Wenn 
aber jemand keine dergleichen Kinder hat, aber 
wohl andre, die ihm vor seiner Erhebung zum Ober­
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offizier geboren worden sind/ so soll ter Adel nur 
einem dieser seiner Sühne, für welchen der Vater 
darirm Ansuchung thun wird, ertheilet werben. 
Die Kinder aller in gleichem Range (Oberofsiziers- 
bis zum Slabsoffiziersrange) stehenden Civil - und 
Hofbedlenten von unadelicher Abkunft, sütd keine 
Edelleute.

Erklärung.

In Beziehung auf die eigentlichen Worte dieses 
Gesezzes, sollen, laut demselben, alle, die nicht in 
wirklichen Kriegsdierrsten, aber in gleichem Range 
stehen, als solche, die den persönlichen aber nicht 
erblichen Ade! haben, betrachtet werden.

Anmerkung.

Personen, die den persönlichen Adel haben, sollen 
nicht in das Geschlechtsbuch der Statthalterschaft 
eingetragen werden.

Verordnung.

20. Da Wir aber hiebei die Verdienste vieler 
solcher Personen in Erwägung ziehen, so verordnen
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M* Großvater, Vater und Sohn, in einem Range, 
der den persönlichen Adel giebt, gestanden haben, 
so ertheilen Wir ihren Nachkommen die Freiheit, 
um den wirklichen Adel Ansuchung zu thun. 2) 
Wenn Vater und Sohn in einem Range, der den per­
sönlichen Adel gicbr, gestanden, und zwanzig Jahre 
lang untadelhast gedienet haben, so ertheilen Wir 
dern Enke! die Freiheit, um den wirklichen AdelAn- 
suchung zu rhun.

21. In einem namentlichen Befehl des Kaisers 
Peters des Ersten gottseligen Gedächtnisses vom 31, 
Januar 1724. ist folgendes verordnet:

Seine Kaiserliche Majestät haben verordnet: 
daß zu Sekretärs bloß Edelleute angestellt werden 
sollen, damit selbige weiter zu Assessoren, Rächen 
und zu höherm Rang befördert werden können. 
Wenn aber jemand aus dem Gerichtsbedientenstan­
de (Podjätscheskoi Tschin) sich besonders Hervorthut 
und verdient macht, so soll er, mit einem Zeugnisse 
des dirigirenden Senats, weiter befördert werden, 
und sobald er Sekretär ist, eben so, als wenn jemand
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halten.

Erklärung.

Inder Rangtabelle vom 24stenJanuar 1722. 
ist zu Ende des 15 ten Punkts folgendes verordnet:

„Die Kinder der übrigen im gleichen Range 
„stehenden Civil- und Hofbedienten von unadelicher 
„Abkunft, sind keine Edelleute.“

In einem namentlichen Befehl vom 31. Januar 
1724. aber ist folgendes enthalten:

„Wer von dergleichen Leuten Sekretär wird, 
„dem soll/ so als wenn jemand im Kriegsdienste 
„zum Fähndrich erhoben worden ist, der Adel er- 
„rheilt werden."

Da nun in diesem namentlichen Befehle vom 31. 
Januar 1724. der Kinder und Nachkommen solcher 
Personen gar nicht erwähnet ist, hingegen selbige 
in der Rangtabelle vom 24sten Januar 1722, zu 
Ende des 15 ten Punkts, ausdruklich mit folgenden 
Worten vom Adel ausgeschlossen werden: „die Kin- 
„der der in diesem Range besindlichen Personen von 
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„rmadellcher Abkunft, sind keine Edelleute," so ha­
ben Wir, ln Rü^sicht, einer Seits, des denen Per­
sonen, die in diesem Range stehen, nach den Gesezzen 
unstreitig gebührenden persönlichen Adels, anderer 
Seits aber,- zur Erhaltung der ehrenvollen Würde 
des rußischen Adels, zu verordnen für gut befunden, 
daß auch in diesem Falle eben so verfahren werden 
si ll, wie oben, zum Besten der Nachkommen solcher 
Personen, die den persönlichen Adel haben, festgesezt 
worden ist;, nämlich: i) Wenn der Großvater, 
Barer, und Sohn, in einem Range, der den per­
sönlichen Adel g ebt, gestanden haben, so stehts ihren 
Nachkommen frei- um den wirklichen Adel Ansuchung 
zu thun, 2) Wenn Vater und Sohn in einem Ran­
ge, der den persönlichen Adel giebt, gestanden, und 
zwanzig Jahre lang untadelhaft gedienet haben, so 
stehet es dem Enkel frei, um den wirklichen Adel 
Ansuchung zu thun.

22. In her Rangtabelle vom 24sten Januar 
1722 ist zu Ende des i6ten Punkts folgendes ver­
ordnet:

Die in unsern Diensten befindliche Ausländer, 
sollen ihren Adel und Wapen entweder durch eigene
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Urkunden oder öffentliche Zeugnisse von Seiten der 
Regierung ihres Vaterlandes beweisen.

Zur Bestätigung alles Vorstehenden, haben 
Wir diesen Unsern Gnadenbrief, enthaltend die 
Rechte, Freiheiten und Vorzüge Unsers Wohlge- 
bornen lieben getreuen unterthänigen rußischen 
Adels , eigenhändig unterschrieben, und mit Unserm 
Reichssiegel zu bekräftigen befohlen. So geschehen 
in Unserer Residenz St. Petersburg, am 21 sten April, 
im Jahre nach Christi Geburt 1785, Unserer Re­
gierung im drei yut) zwanzigsten.

Das Original ist von Ibro /Т C \ Gedrukt beim Se- 
Baiftrlichen Majestät eigen- nat am 24. April
händig unterschrieben: 1785.

Katharina.


